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8 I. Sondernummer — Badiſche Landtagswahlen 1921 .

9. November 1921 ( am zehnten Tage nach dem Wahltag ) erfolgten Zuſammentritt des neuen

Landtags keine Volksvertretung ( Landtag ) vorhanden geweſen . Dieſe Lücke hat das Geſetz vom
23 . September 1921 durch Verlängerung der im Geſetz vom 28 . März 1919 vorgeſehenen
Friſt für die Fortdauer der Nationalverſammlung als Landtag ( 15. Oktober 1921 )

„bis zum Tage des Zuſammentritts des am 30 . Oktober 1921 , neu zu wählenden Landtags “
beſeitigt .

3 . Landtag .
Die Geſetzgebung wird ausgeübt teils durch das Volk unmittelbar im Wege des Volks⸗ |

vorſchlagsrechts ( Volksinitiative ) und der Volksabſtimmung ( Volksreferendum ) , teils durch die vom
Volk gewählte Volksvertretung ( Landtag ) .

Der Landtag ( Einkammerſyſtem ) beſteht aus den Abgeordneten des Badiſchen Volkes .

Sämtliche Abgeordnete werden in Zeiträumen von vier Jahren gewählt . Die Eigenſchaft
als Abgeordneter endet vier Jahre nach dem Tage der Wahl . Die Mitgliedſchaft im Landtag
erliſcht durch Verzicht oder durch Wegfall einer der für die Wählbarkeit maßgebenden Voraus⸗

ſetzungen.
Die vierjährige Landtagsperiode zerfällt in vier Sitzungsperioden von je einjähriger

Dauer . Der Landtag verſammelt ſich alljährlich . Der neugewählte Landtag tritt kraft eigenen
Rechts am zehnten Tage nach dem Wahltage zuſammen .

Der Landtag prüft die Vollmacht ſeiner Mitglieder und entſcheidet darüber . Er

erwählt ſeinen Präſidenten , ſeine Vizepräſidenten und Schriftführer für die Dauer der Sitzungsperiode .
Die Abgeordneten ſind Vertreter des ganzen Volkes und an Aufträge und Weiſungen nicht

gebunden . Ihre parlamentariſche Immunität und ihr Recht auf Zeugnisver —
weigerung ſind durch die 8§ 42 bis 44 der Verfaſſung gewahrt .

Der Landtag kann ſich mit allen von ihm ſelbſt zu ſeiner Beratung für geeignet erachteten
Gegenſtänden beſchäftigen. Er übt die Geſetzgebung und Vollziehung nach Maßgabe der Ver⸗

faſſung aus . Der geſetzlichen Regelung bedürfen allgemeine Anordnungen , welche die Freiheit der

Perſon oder das Eigentum betreffen oder beſtehende Geſetze ändern , erläutern oder aufheben . Alle

Staatsverträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Geſetzesform . Steuern , Gebühren und ſonſtige
Abgaben können nur auf Grund eines Geſetzes erhoben werden . Der Landtag prüft den Staats⸗

voranſchlag und erläßt das Finanzgeſetz . Anleihen können in der Regel nur auf Grund eines Ge⸗

ſetzes aufgenommen werden . Ohne Zuſtimmung des Landtags darf keine Domäne veräußert werden .

Jedem Mitglied des Landtags iſt die freie Einſicht in die geſamte Staatsverwaltung zugeſichert .
Die Verhandlungen des Landtags ſind öffentlich ; unter gewiſſen Vorausſetzungen können

ſie geheim werden . Der Landtag beſchließt , wo in der Verfaſſung nicht ausdrücklich Ausnahmen
feſtgeſetzt ſind , nach der einfachen Stimmenmehrheit ; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des

Präſidenten den Ausſchlag . Zur Gültigkeit der Beſchlußfaſſung iſt die Anweſenheit der Mehrheit
der Abgeordneten erforderlich ; jedoch ſind alle Beſchlüſſe gültig , welche gefaßt ſind , ohne daß die

Beſchlußunfähigkeit vor der Abſtimmung feſtgeſtellt wurde . Zur gültigen Beſchlußfaſſung über

Geſetze, durch welche die Verfaſſung oder ein Geſetz, das den für Verfaſſungsänderungen geltenden
Vorſchriften unterſtellt iſt , ergänzt , erläutert oder abgeändert wird , iſt die Zuſtimmung von min⸗

deſtens zwei Dritteln bei Anweſenheit von drei Vierteln der Mitglieder des Landtags erforderlich .
Die Annahme eines Geſetzentwurfs ſowie die Ablehnung einer Regierungsvorlage kann nur

auf Grund einer zweimaligen Beratung und Abſtimmung in beſtimmten Zwiſchenräumen erfolgen .
* *

*

Die Vollziehung , d. h. die Durchführung der Geſetze und die Leitung des Staatsweſens ,
wird ausgeübt durch das Volk, den Landtag und das von dieſem berufene Staatsminiſterium .

Nach jeder Neuwahl beruft der Landtag die Mitglieder des Staatsminiſteriums . Zahl
und Geſchäftskreis der Miniſter wird durch Geſetz geregelt ) . Sie werden aus den zum Landtag

1) Das Geſetz vom 2. April 1919, den Geſchäftskreis der Miniſterien betreffend, kaeni die Zahl der Miniſter auf ſieben.
Das Abänderungsgeſetz vom 4. Anguſt 1920 hbat die Zahl der Miniſter auf fünf herabgeſetzt ( weggefallen : das Miniſterium des
Auswärtigen und das Miniſterium für militäriſche Angelegenheiten ) . Der Geſchäftskreis der Miniſterien iſt zurzeit wie folgt
abgegrenzt : 1. Inneres ( Miniſterinm des Innern ) , 2. Juſtiz (Juſtizminiſterium ) , 3. Kultus und Unterricht (unterrichtsminiſterium ) ,
4. Soziale Fürſorge und öffentliche Arbeiten ( Arbeitsminiſterium ) und 5. Finanzen ( Finanzminiſterium ) . Die Reichs⸗ und auswär⸗
tigen Angelegenheiten ſowie die mit dem Vorſitz im Staatsminiſterium verbundenen Geſchäfte werden in einer beſonderen Miniſterial⸗
abteilung erledigt , die jeweils viar Miniſterium beigegeben wird, das der Staatspräfldent verwaltet . — In der 4. Sitzung
des neuen Landtags am 21. November 1921wurden die bisherigen Miniſter wiedergewählt : die Abgeordneten Adam
Remmele — Soz. — (Inneres ) , Guſtar Trunk — Zentr . — (Jufti ) , Dr, Hermann Hummel — Dem. — ( Kultus und
Unterricht ) , Dr. Wilhelm Englerr — Soß. — (Soziale Fürſorge und öffentliche Arbeiten ) und Heinrich Köhler — Zentr . —
(Finanzen ) . Als Staatspräſident iſt Unterrichtsminiſter Pr . Hummel — Dem. —( bisher Juſtizminiſter Trunk —

ae ,
—) |

als deſſen Stellbertreter Juſtizminiſter Trunk — Zentr . — (bisher Miniſter des Innern Remmele — Soz. —) gewäh t worden .
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Landtag — Landtagswahlrecht . 9

wählbaren Staatsbürgern für ihre Geſchäftskreiſe in öffentlicher Sitzung gewählt . Aus den
Miniſtern ernennt der Landtag alljährlich den Präſidenten , der die Amtsbezeichnung „ Staats⸗
präſident “! ) führt , und ſeinen Stellvertreter . Dem Staatsminiſterium können nach Bedarf Mit⸗
glieder ohne eigenen Geſchäftskreis ( Staatsräte ) ?) vom Landtag beigeordnet werden , doch darf ihre
Anzahl die Zahl der Miniſter nicht überſteigen . Sie werden wie die Miniſter gewählt .

Dér Landtag: Hat das Recht und auf Verlangen von einem Fünftel feiner Mitglieder die
Pflicht , Ausſchüſſe zur Unterſuchung von Tatſachen einzufetzen , wenn die Geſetzlichkeit oder Lauterkeit
von Regierungshandlungen angezweifelt wird . Er kann jederzeit durch einen Beſchluß , dem die
Mehrheit ſämtlicher Abgeordneten zuſtimmt , die Mitglieder des Staatsminiſteriums oder einzelne
derſelben abberufen .

Der Landtag hat das Recht , die Mitglieder des Staatsminiſteriums wegen Verfaſſungs⸗
verletzung oder ſchwerer Gefährdung der Sicherheit oder Wohlfahrt des Staates vor dem Staats⸗
gerichtshof anzuklagen .

Das eigentliche Vollziehungsorgan , das Staatsminiſterium , ſteht ſomit in weitgehendem
Maße unter der Leitung und Kontrolle des Landtags und kann die Staatsgewalt nur im Sinne
der Mehrheit des Landtags vollziehen . Solange der Landtag nicht verſammelt iſt , erlüßt das

Staats miniſterium —vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung des Landtags — aber auch
die durch das Staatswohl dringend gebotenen Verordnungen , deren Zweck durch jede Verzögerung
vereitelt würde , einſchließlich der vorübergehenden Aufhebung verfaſſungsmäßiger Rechte (Notgefetze).

* *
x

. Der Landtag vertagt ſich nach eigenem Beſchluß und beſtimmt in der Regel die Zeit
ſeines Wiederzuſammentritts . Er iſt vor Ablauf der Landtagsperiode durch das Staats⸗
miniſterium alsbald aufzulöſen , wenn es von 80 000 ſtimmberechtigten Staatsbürgern ver⸗
langt wird und Dei ber binnen einem Monat vorzunehmenden Volksabſtimmung die Mehrheit der
ſtimmberechtigten Staatsbürger dieſem Verlangen beigetreten iſt . Das Staatsminiſterium hat
gleichzeitig mit der Auflöſung die Neuwahlen anzuberaumen , welche längſtens binnen einem

onat nach der Auflöſung ſtattfinden müſſen .
* *

*

Von 80 000 ſtimmberechtigten Staatsbürgern kann das Volksvorſchlagsrecht (Volksinitiative )
ausgeübt und die Volksabſtimmung ( Volksreferendum ) verlangt werden .

ai
Das Volksvorſchlagsrecht umfaßt das Begehren nach Erlaſſung , Abänderung oder

Aufhebung eines Geſetzes , einſchließlich der Verfaſſungsgeſetze . Wird dem Verlangen vom Landtag
nicht entſprochen , ſo iſt es zur Volksabſtimmung zu bringen . Dieſe iſt entſcheidend .

Der Volksabſtimmung unterliegen notwendig alle Geſetze , durch welche die Verfaſſungabgeändert wird . Alle anderen Geſetze , ſoweit ſie nicht der Volksabſtimmung ausdrücklich entzogen
ſind ( Bon einer Zweidrittel⸗Mehrheit des Landtags als dringend erklärte Geſetze zur Erhaltung
des öffentlichen Friedens , der öffentlichen Geſundheit , Sicherheit und Ordnung , das Finanzgeſetzlowie die Geſetze über Steuern und Abgaben , wenn nicht das Staatsminiſterium die Volksab⸗
ſtimmung beſchließth, unterliegen der Volksabſtimmung dan , wenn es von dem Staatsminiſterium
beſchloſſen oder von der zur Volksinitiative berechtigten Anzahl von Staatsbürgern ( 80 000 ) binnen

an Monaten nach Annahme des Geſetzes im Landtag verlangt wird . Die Volksabſtimmung
Mel i bejahend oder verneinend fein . Bei Verfaſſungsänderungen entſcheidet die Zweidrittel⸗

ehrheit, ſonſt die einfache Mehrheit der Abſtimmenden .

iber a defohren war durch Geſetz zu regeln ; die vorläufige Regelung iſt durch das Geſetz
i

:
Landtagswahlen, das Volksvorſchlagsrecht md die Volksabſtimmung ( Landtagswahlgeſetzom 29 . Juli 1920 ; abgeändert durch das Geſetz vom 23 . September 1921 , erfolgt (fiehe auchden nächſten Abſchnitth .

4. Landtagswahlrecht .

AA
Die Grundlagen des Wahlrechts zum Badiſchen Landtag bilden die 88 3 und 25r Badiſchen Verfaſſung vom 21 . März 1919 .

Borts Sti m mberechtigt bei den Wahlen zum Landtag , beim Volksvorſchlagsrecht und bei der
Asabſtimmung find alle gur Reichstagswahl berechtigten Reichsdeutſchen ohne Unterſchied

3 Anmerkung ſiehe Seite 8,

Weibkersne, n eprl 1919 wurden 6 Staatsräte gewähkt, im Zeityunkt der Wahlen waren noch 4, jetzt ſind noch 8 Staatsräte
Heißhaupt mlich die in der 4. Sitzung des neuen Landtags als Staatsräte wiedergewählten Abgeordneten JofefSchön —

— Bentr . — und Ludwig Marum — Soz. — ſowpie Fabrikant van Eyck — Zentr. —. Abgeordneter Dr. Friedrichön — Dem. — iſt als Staatsrat ausgeſchieden . EUTIN
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